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Textliche Festsetzungen 

 
Erläuterungen 
 

 
2.2 Landschaftsschutzgebiete   
    
 (1) Die nachfolgend unter 2.2.1 bis 

2.2.6 bezeichneten und in der Ent-
wicklungs- und Festsetzungskarte mit 
der entsprechenden Ziffern-
kombination gekennzeichneten Flä-
chen sind Landschaftsschutzgebiete. 
Die Grenze der Landschafts-
schutzgebiete verläuft auf der äuße-
ren Kante der in der Entwicklungs- 
und Festsetzungskarte eingezeichne-
ten Abgrenzungslinie. 

 Landschaftsschutzgebiete werden 
gemäß § 21 LG festgesetzt, soweit 
dies 

a) zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes oder der 
Nutzungsfähigkeit der Naturgü-
ter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 

c)  wegen ihrer besonderen Be-
deutung für die Erholung erfor-
derlich ist. 

 Die Festsetzung der Landschafts-
schutzgebiete erfolgt gemäß § 21 LG. 
(Detaillierte Schutzzwecke siehe unter 
den einzelnen Schutzgebieten). 

  

    
 (2) Verbote   
 In den unter 2.2.1 bis 2.2.6 genannten 

Landschaftsschutzgebieten sind ge-
mäß § 34 Abs. 2 LG alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung der 
geschützten Gebiete oder ihrer Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen 
Störung führen können. 
Insbesondere ist es verboten: 
 
a) außerhalb befestigter Straßen-     

und Fahrwege, eingerichteter 
Park- und Stellplätze und außer-
halb von Hofräumen ein Kraft-
fahrzeug zu fahren oder abzu-
stellen; 

unberührt bleibt: 
- das Fahren oder Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forst-
wirtschaftlicher sowie gartenbau-
licher Tätigkeiten, der Jagd, der 
Fischerei sowie im Rahmen  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Landesforstgesetz NW gilt 
im Wald das Fahrverbot für Kraftfahr-
zeuge auf allen Straßen und Wegen. 
Als befestigt sind alle Fahrwege anzu-
sehen, die durch Einbringung von 
Wegebaumaterial oder als Folge von 
Erdbaumaßnahmen für das Befahren 
hergerichtet sind. 



 von Unterhaltungsarbeiten an 
Gewässern oder öffentlichen  

  

 Versorgungsanlagen;   
 b) Bäume, Sträucher oder sonstige 

Pflanzen und Pflanzenbestände 
ganz oder teilweise zu beseiti-
gen, zu beschädigen oder auf 
andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträch-
tigen; 

 

 Als Beeinträchtigung gilt auch das Be-
schädigen des Wurzelwerkes sowie 
das Verdichten oder Versiegeln des 
Bodens im Traufbereich der Bäume 
und Sträucher sowie die Behandlung 
von Säumen, Hochstaudenfluren, 
Röhrichten u.a. mit Bioziden. 

 unberührt bleiben:   
 - Maßnahmen im Rahmen der 

ordnungsgemäßen land- oder 
forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung sowie die ordnungs-
gemäße Nutzung, Bewirt-
schaftung und  Pflege von Bäu-
men und Sträuchern, 

 Zur ordnungsgemäßen Nutzung und 
Pflege zählen auch das Auf-den-
Stock-setzen der Hecken, Schnitt-
maßnahmen bei Obstbäumen und die 
Nutzung von hiebreifen Bäumen. Ge-
mäß § 64 Abs.1 Ziff. 2 LG ist das Auf-
den-Stock-setzen von Gehölzen je-
doch in der Zeit vom 01. März bis 30. 
September verboten. Für genutzte 
Gehölze sind Ersatzpflanzungen aus 
Gehölzen, die der potentiellen natür-
lichen Vegetation entsprechen, in der 
auf die Nutzung folgenden Pflanzzeit 
vorzunehmen. 

    
 - Maßnahmen im Zusammen-

hang mit Wartungs-, Unterhal-
tungs- und Reparaturarbeiten an 
öffentlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen nach 
Abstimmung mit der unteren 
Landschaftsbehörde, 

 Zur Unterhaltung zählen auch das Zu-
rückschneiden, Ausasten oder ähn-
liche Maßnahmen unterhalb von Lei-
terseilen und innerhalb der not-
wendigen Schneisenbreite von Frei-
leitungen sowie das Freihalten der 
Schutzstreifen von unterirdischen Ver-
sorgungsleitungen entsprechend dem 
Betriebszweck. 

    
 - Pflege und Erhaltungsmaß-

nahmen im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

  

    
 c) Moore, Heide, Brüche sowie 

Brachland in eine andere Nut-
zungsart umzuwandeln oder die 
Nutzung zu intensivieren; 

 Hierzu zählen insbesondere der Um-
bruch der Flächen, der Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
sowie das Verlegen von Dränagen. 

    
 d) Wald in eine andere Nutzungsart 

umzuwandeln, Schmuckreisig-, 
Weihnachtsbaum- oder Baum-
schulkulturen anzulegen; 

 Die Anlage von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen ist im Wald 
zulässig. 

    



 e) auf den in der Entwicklungs- und 
Festsetzungskarte genau ge-
kennzeichneten Flächen Erstauf-
forstungen vorzunehmen; 

  

    
 f) bauliche Anlagen im Sinne der 

Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils 
gültigen Fassung sowie Ver-
kehrsanlagen, Wege oder Plätze 
einschließlich deren Nebenanla-
gen zu errichten oder zu ändern, 
auch wenn für die jeweilige 
Maßnahme keine Planfeststel-
lung, bauaufsichtliche Genehmi-
gung, Anzeige oder sonstige 
baurechtliche Entscheidung er-
forderlich ist; 

 Als bauliche Anlagen gelten hiernach 
neben Gebäuden, Wald-, Jagd-, Fi-
scherei- und sonstigen Hütten, ins-
besondere auch Dauercamping- und 
Dauerzeltplätze, Lager- und Aus-
stellungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, Wild-
gehege, Zäune und andere aus Bau-
stoffen oder Bauteilen hergestellte 
Einfriedigungen. 

 unberührt bleiben:   
 - die Erweiterung baulicher An-

lagen, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb die-
nen und nur einen unter-
geordneten Teil der Betriebs-
fläche einnehmen unter  

 Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbstständiger baulicher An-
lagen zu verstehen, die nur einen un-
tergeordneten Teil der Betriebs-
gebäude darstellen.  

 Beachtung der Ziele und Grund-
sätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wild-
fütterungen, Ansitzleitern und 
Jagdhochsitzen im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Jagd, 

- das Errichten von nach Art und 
Größe ortsüblichen Forstkultur- 
oder Weidezäunen, 

- die Errichtung von offenen Melk-
ständen oder Unterständen für 
das Weidevieh im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Landwirt-
schaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirt-
schaftswege, 

- der Bau von nicht mit Binde-
mitteln oder Pflaster befestigten 
Forstwirtschaftswegen im Rah-
men der ordnungsgemäßen 
forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs 
und ohne erhebliche und nach-
haltige Veränderungen der Bo-
dengestalt, 

 

 Die Errichtung von Landarbeiterstellen 
oder Altenteilerwohnungen bedarf ei-
ner Befreiung gemäß § 69 LG. 



 - das Aufstellen von beweglichen 
Waldarbeiter-Schutzhütten auf 
Wegen und Plätzen; 

  

    
 g) ober- oder unterirdische Leitun-

gen aller Art einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen zu er-
richten, zu verlegen oder zu än-
dern; 

unberührt bleiben: 

 Maßnahmen zur Unterhaltung unter-
irdischer Leitungen sind erlaubt. Siehe 
aber auch Verbote b und m. 

 - die Verlegung von innerbetrieb-
lichen Leitungen, die der Ver-
sorgung von land- oder forstwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen 
Betrieben dienen, 
- die Verlegung von Leitungen in 
der befahrbaren Schwarzdecke 
von Straßen, 
- die Verlegung von Leitungen in 
Verkehrswegen nach den Vor-
schriften des Telegraphen-
Wegegesetzes (TWG) bei post-
rechtlichen Planfeststellungsver-
fahren im Benehmen mit der un-
teren Landschaftsbehörde; 

  

    
 h) Werbeanlagen oder -mittel, 

Schilder oder Beschriftungen 
oder ähnliches zu errichten, an-
zubringen oder zu ändern;  

unberührt bleiben: 

  

 - das Errichten oder Anbringen 
von Schildern oder Be-
schriftungen durch Behörden, 
soweit sie ausschließlich auf den 
Schutz des Gebietes hinweisen 
oder als Orts- oder Verkehrshin-
weise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 

  

 - das zeitweise Aufstellen von 
Schildern im Rahmen der Ver-
marktung land-, forstwirtschaft-
licher und gartenbaulicher Er-
zeugnisse ab Hof; 

  

    
 i) Buden, Verkaufsstände, Ver-

kaufswagen oder Warenautoma-
ten aufzustellen oder Stellplätze 
dafür zu errichten; 

unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von 
offenen Verkaufsständen an 
Straßen und Parkplätzen  

  



 zum Verkauf von im eigenen Be-
trieb gewonnenen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gar-
tenbaulichen Produkten; 

  

    
 j) Wohnwagen, Wohnmobile, Mo-

bilheime, Wohncontainer, Zelte 
oder ähnliche dem zeitweisen 
Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen außerhalb von 
Hofräumen oder genehmigten  
Zelt- oder Campingplätzen ab- 
bzw. aufzustellen oder Stellplät-
ze dafür zu errichten; 

  

   
 k) außerhalb von Hofräumen und 

Hausgärten und außerhalb von 
dazu eingerichteten und geneh-
migten Plätzen zu zelten, zu la-
gern oder Feuer zu machen;  

unberührt bleiben: 
- das Zelten der ansässigen Be-
völkerung, insbesondere der Kin-
der, auf Wiesen und Weiden in 
der Nähe der eigenen Wohn-
gebäude, 
- das Verbrennen von Stroh, 
Schlagabraum oder sonstigen 
pflanzlichen Abfällen, soweit dies 
nach abfallrechtlichen Vor-
schriften zulässig ist; 

 Zum Feuermachen gehört auch die 
Benutzung von Grillgeräten. 
Die Verbote des Landesforstgesetzes 
NW sind zu beachten. 

    
 l) Anlagen für alle Arten von Was-

ser-, Ball-, Winter-, Luft-, Modell-
, Motor-, Schieß- oder Tiersport 
zu errichten sowie Modell-, Mo-
tor- oder Schießsport auszu-
üben; 

  

    
 m) Abgrabungen, Aufschüttungen, 

Ausschachtungen oder Spren-
gungen vorzunehmen oder die 
Bodengestalt auf andere Art und 
Weise zu verändern oder Boden 
oder Gesteinsmaterialien zu ent-
nehmen; 

unberührt bleiben: 

  

 - Wartungs-, Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten an öffentlichen 
Ver- und Entsorgungsleitungen 
einschließlich Fernmeldeein-
richtungen nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde, 

  



 - die beim Inkrafttreten dieses 
Landschaftsplanes rechtlich zu-
lässige Entnahme von Boden-
schätzen, sofern mit 

  

 der Entnahme selbst oder durch 
die sich ihr anschließende Folge-
nutzung den in diesem  Land-
schaftsplan dargestellten Ent-
wicklungszielen nicht nachhaltig 
und erheblich zuwidergehandelt 
wird; 

  

    
 n) Boden, Bodenaushub, land-

schaftsfremde Stoffe oder Ge-
genstände, insbesondere feste 
oder flüssige Abfallstoffe aller 
Art, Altmaterialien oder Schutt zu 
lagern, einzuleiten, einzubringen 
oder sich ihrer auf andere, das 
Landschaftsbild oder den Natur-
haushalt beeinträchtigende Wei-
se zu entledigen; 

 Die Verbote des Wasser- und Abfall-
rechtes sind zu beachten. Das Auf-
bringen von Gülle ist in der Güllever-
ordnung und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt.  

 unberührt bleiben, soweit hiervon 
nicht Biotope nach § 62 LG be-
troffen sind: 
- die vorübergehende Lagerung 
von Produkten der Land- oder 
Forstwirtschaft sowie des Gar-
tenbaus, 
- die vorübergehende Ablagerung 
sowie das Aufbringen von Dün-
ger oder Kompost, 
- die vorübergehende Ablagerung 
an Uferrändern von Stoffen und 
Gegenständen, die bei Maß-
nahmen der Gewässerunter-
haltung oder der Fischerei an-
fallen, 
- die vorübergehende Lagerung 
auf vorhandenen befestigten 
Plätzen von Material für Unterhal-
tungs- und Reparaturarbeiten an 
Wegen, 
- das Anlegen von Futterstellen 
für das Wild in Notzeiten gemäß 
§ 25 Landesjagdgesetz; 

  

    
 o) die Gestalt der fließenden oder 

stehenden Gewässer zu verän-
dern, künstliche Gewässer ein-
schließlich Fischteiche anzule-
gen sowie in Gewässern Netz-
gehegeanlagen zu errichten; 

 

  



 unberührt bleiben: 
- erforderliche Maßnahmen der 
Gewässerunterhaltung nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde. 

  

    
 (3) Zweckbestimmungen für 

Brachflächen 
In den unter 2.2.1 bis 2.2.6 ge-
nannten Landschaftsschutz-
gebieten sind zur Erreichung des  

  

 Schutzzweckes bestimmte 
Brachflächen der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen oder in 
bestimmter Weise zu nutzen, zu 
bewirtschaften oder zu pflegen. 

 Als Brachflächen gelten Grundstücke, 
deren Bewirtschaftung aufgegeben ist 
oder die länger als drei Jahre nicht 
genutzt sind, es sei denn, dass eine 
Nutzung ins Werk gesetzt ist. Grund-
stücke, die staatlichen Flächenstillle- 
gungsprogrammen unterliegen, sind 
hiervon nicht betroffen.  

 Diese Zweckbestimmungen für 
Brachflächen werden im Ab-
schnitt 3 und Kapitel 3 getroffen. 
Nutzungen, die diesen Zweckbe-
stimmungen widersprechen, sind 
verboten. 

  

    
 (4) Festsetzungen für die forst-

liche Nutzung 
  

 In den unter 2.2.1 bis 2.2.6 ge-
nannten Landschaftsschutz-
gebieten ist für bestimmte Flä-
chen die Verwendung bestimmter 
Baumarten für Erst- und Wieder-
aufforstungen vorgeschrieben 
oder ausgeschlossen bzw. eine 
bestimmte Form der Endnutzung 
von Wald untersagt.  
Diese besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung werden 
im Kapitel 4 getroffen. Sie sind 
bei der forstlichen Nutzung zu 
beachten und, soweit nach Be-
triebsplänen oder Betriebsgut-
achten gewirtschaftet wird, sind 
sie in diese aufzunehmen. 

  

    
 (5) Entwicklungs- und Pflege-

maßnahmen 
In den unter 2.2.1 bis 2.2.6 ge-
nannten Landschaftsschutz-
gebieten sind die jeweils im Ab-
schnitt 5 und Kapitel 5 be-
zeichneten und in der Ent 

  
 
Zur Durchführung der Maßnahmen 
siehe Erläuterungen auf Seite 84. 



 wicklungs- und Festsetzungs-
karte entsprechend gekenn-
zeichneten Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen festgesetzt. 

  



 
2.2.1 Landschaftsschutzgebiet  

„Büren-Wünnenberger Wälder“ 
  

    
 (1) Die genaue Abgrenzung des 

Landschaftsschutzgebietes ist 
aus der Entwicklungs- und Fest-
setzungskarte ersichtlich. 

 Dieses Schutzgebiet umfasst im We-
sentlichen folgende Wälder: 

Ringelsteiner Wald, Leiberger Wald, 
Staatsforst Büren, Fürstenberger 
Wald. 

 Die Festsetzung des Land-
schaftsschutzgebietes erfolgt 
gemäß § 21 Buchst. a, b und c 
LG, insbesondere zur 
- Erhaltung eines durch zahl-
reiche Täler vielfältig strukturier-
ten Waldgebietes mit besonderer 
Bedeutung für die Erholung, zur  
- Erhaltung von Kerbtalsystemen 
mit Bächen, Rinnsalen und 
Quellbereichen, von Feucht-
bereichen und Wiesen, zur 
- Erhaltung und Wieder-
herstellung von naturnahen Bu-
chenwaldgesellschaften, Erlen-
bruch- und Bach-Erlen-Eschen-
wäldern sowie zur 
- Erhaltung und Wieder-
herstellung (Förderung) natür-
licher Waldmäntel. 

  

    
 (2) Zusätzliche Verbote:   
 - keine -   
    
 (3) Zusätzliche Zweckbe-

stimmungen für Brachflächen 
  

 - keine   

 (4) Zusätzliche Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung 

Zusätzlich zu den unter 2.2 ge-
nannten Festsetzungen ist es 
geboten, 
- in der forstlichen Pflege Einzel-
bäume und Baumgruppen zu 
Altholzinseln zu entwickeln, 
- in der forstlichen Pflege einzel-
ne Laubbäume, Sträucher und  
Laubbaumgruppen an Waldrän-
dern bei der forstlichen Endnut-
zung zu erhalten, 
 

  



  
- in der forstlichen Pflege die 
Entwicklung von naturnahen, 
insbesondere südexponierten 
Waldmänteln und -säumen in 
Angrenzung an nicht forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen zu 
fördern. 

  

    
 (5) Zusätzliche Entwicklungs- 

und Pflegemaßnahmen 
 Zur Durchführung der Maßnahmen 

siehe Erläuterungen auf Seite 84. 
 Zusätzlich zu den unter 2.2 ge-

nannten Festsetzungen ist es 
geboten, 
- ehemalige Bunker im Bereich 
des Munitionszerlegungs-
betriebes südlich von Harth zu 
Winterquartieren für Fleder-
mäuse herzurichten. 

  
 
Geeignet sind wenig oder nicht zer-
störte Bunker. Die einzelnen Maß-
nahmen sind mit der Verwaltung des 
Betriebes festzulegen. 

 


